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Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
 

Schwerin Datum:        03.12.2019 

 

 Dezernat: I / Fachdienst 
Hauptverwaltung 

 Bearbeiter/in: Prüß, Margrit 

 Telefon: 545-1217 

Beschlussvorlage    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00191/2019    

Beratung und Beschlussfassung 

Dezernentenberatung 
Hauptausschuss 

Betreff 

Besetzung von vakanten bzw. vakant werdenden Stellen in der Stadtverwaltung Schwerin 

Beschlussvorschlag 

 
Die nachfolgend genannten Stellen werden durch den Hauptausschuss zur 
Wiederbesetzung bzw. zur erstmaligen Besetzung freigegeben. 
 
Fachdienst  
Stellennummer Bezeichnung     Bewertung 
 
32   Ordnung 
04271   Außendienstmitarbeiter(in) KOD  E 8 TVöD 
 
61   Bauen und Denkmalpflege 
04243   Techn. SB Denkmalpflege   E 11 TVöD 
 

 

Begründung 

1. Sachverhalt / Problem  
 
Gemäß § 5 (4) Nr. 10/11 Hauptsatzung hat die Nachbesetzung freier und frei werdender 
Stellen grundsätzlich aus dem vorhandenen Personalbestand zu erfolgen. Die externe 
Nachbesetzung von freien und frei werdenden Stellen sowie die Besetzung von Stellen ab 
der EG 10 TVöD bzw. der BG A11 BBesO kann nur nach vorheriger Genehmigung des 
Hauptausschusses erfolgen. 
 
FD Ordnung (32) 
Die Stelle 04271 ist aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Stelleninhabers 
ab dem 01.01.2020 vakant. Um auch zukünftig die originären Aufgaben der 
Gefahrenabwehr im gewohnten Umfang wahrnehmen zu können, bedarf es einer 
Wiederbesetzung der Stelle. Diese sollte angesichts einiger aktueller krankheitsbedingter 
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Ausfälle sowie bevorstehender Renteneintritte im Kommunalen Ordnungsdienst möglichst 
zeitnah erfolgen, da es bereits jetzt schon teilweise zu Engpässen bei der Besetzung des 
Streifendienstes kam bzw. kommt. Die letztmalige interne Ausschreibung einer identischen 
Stelle im September dieses Jahres verlief erfolglos, so dass auch für die Stelle 04271 kaum 
interne Bewerbungen zu erwarten sind. Aus diesem Grund wird ein externes 
Bewerberverfahren für notwendig erachtet. 
 
FD 61 Bauen und Denkmalpflege 
Der Stelleninhaber scheidet am 31.03.2020 aus der Denkmalpflege aus. Damit verbleiben 
mit der Fachgruppenleiterin und einer zur Unterstützung des Antragsverfahrens 
„Weltkulturerbe“ eingestellten Kollegin lediglich zwei Technische Sachbearbeiterinnen für 
die denkmalrechtlichen Genehmigungs-, Betreuungs- und Beteiligungsverfahren in der 
Fachgruppe Denkmalpflege. Es handelt sich dabei um Pflichtaufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises nach Denkmalschutzgesetz M-V, welche zwingend und fristgerecht 
auszuführen sind. Zur Vermeidung von Verzögerungen bei o.g. denkmalrechtlichen 
Verfahren sowie zur Gewährleistung notwendiger Zuarbeiten im Antragsverfahren zum 
Weltkulturerbe ist eine umgehende Wiederbesetzung der Stelle 04243 erforderlich. 
Aufgrund des speziellen Anforderungsprofils sind kaum interne Bewerbungen zu erwarten, 
so dass neben dem internen zugleich ein externes Bewerberverfahren durchgeführt werden 
sollte. 
 
 
2. Notwendigkeit  
 
FD Ordnung 
Für die Einhaltung der öffentlichen Ordnung und zur Einnahmesicherung aus der 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine angemessene Besetzung des 
Ordnungsdienstes – und somit eine Wiederbesetzung der Stelle – erforderlich. 
 
FD Bauen und Denkmalpflege 
Zur Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes M-V als Genehmigungs- und Ordnungsbehörde sind ausreichend 
Stellen in der Denkmalpflege vorzuhalten und zu besetzen. 
 
 
3. Alternativen  
 
FD Ordnung 
Es werden weniger Kontrollen durchgeführt und mangels Ahndung von Verstößen gegen die 
öffentliche Ordnung weniger Einnahmen generiert. 
 
FD Bauen und Denkmalpflege 
Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren können nicht rechtzeitig durchgeführt bzw. die 
für die Antragstellung zum Weltkulturerbe notwendigen Zuarbeiten nicht geliefert werden. 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
 
Keine. 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
 
Keine. 
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6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Stellennummer Bezeichnung     Personalkosten*  
 
04271   Außendienstmitarbeiter(in) KOD  50.900,00 € (2020) 
          
04243   Techn. SB Denkmalpflege   67.500,00 € (2020)  
 
 
*Die Darstellung beruht auf einem durchschnittlichem Jahreswert (Entgeltgruppe, 
Entwicklungsstufe 3, LOB, Jahressonderzahlung sowie die Tarifentwicklung). 
 
 
Der vorgeschlagene Beschluss ist haushaltsrelevant 
 

 ja (bitte Unterabschnitt a) bis f) ausfüllen) 

 
 nein 

 
a) Handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe: ja 
 
 
b) Ist der Beschlussgegenstand aus anderen Gründen von übergeordnetem Stadtinteresse 
und rechtfertigt zusätzliche Ausgaben: - 
 
 
c) Welche Deckung durch Einsparung in anderen Haushaltsbereichen / Produkten wird 
angeboten: - 
 
 
d) Bei investiven Maßnahmen bzw. Vergabe von Leistungen (z. B. Mieten): - 
 

Nachweis der Unabweisbarkeit – zum Beispiel technische Gutachten mit baulichen 
Alternativmaßnahmen sowie Vorlage von Kaufangeboten bei geplanter Aufgabe von als 
Aktiva geführten Gebäuden und Anlagen: 
 
Betrachtung auch künftiger Nutzungen bei veränderten Bedarfssituationen 
(Schulneubauten) sowie Vorlage der Bedarfsberechnungen: 
 
Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für das Vermögen der Stadt 
(Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Sinne des § 9 GemHVO-Doppik): 
 
Grundsätzliche Darstellung von alternativen Angeboten und 
Ausschreibungsergebnissen: 

 
 
e) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Sanierung des aktuellen 
Haushaltes 
(inklusive konkreter Nachweis ergebnis- oder liquiditätsverbessernder Maßnahmen und 
Beiträge für Senkung von Kosten, z. B. Betriebskosten mit Berechnungen sowie 
entsprechende Alternativbetrachtungen): - 
 
 
f) Welche Beiträge leistet der Beschlussgegenstand für die Sanierung künftiger Haushalte 
   (siehe Klammerbezug Punkt e): - 
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: - 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: - 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
Anlage 1 - Stelle 04271 
 
Anlage 2 - Stelle 04243 
 
 

 
 
 
 
gez. Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 
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